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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1983

Norm

KO §30

Rechtssatz

Unterliegt die Abtretung einer Forderung des Altgläubigers an den Neugläubiger der Anfechtung, erfaßt das auch die

Empfangnahme der Leistung des Schuldners durch den Neugläubiger.
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